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RS OGH 1953/5/6 2Ob300/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1953

Norm

ABGB §319

ABGB §428

Rechtssatz

Die seitens der beklagten Partei gegenüber dem Kläger zum Ausdruck gebrachte Anmaßung der

Eigentümereigenschaft war an sich nicht geeignet, der Beklagte Besitz zu erwerben und hat eine tatsächliche

Auswirkung hinsichtlich der in der Gewahrsame eines Dritten be9ndlichen Inventargegenstände nicht gefunden (

Inventar der Renaissance - Bühne ).

Entscheidungstexte

2 Ob 300/53
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